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Ordnung zur Aufhebung der Fachprüfungs-

ordnung für die Prüfung im 

Bachelorstudiengang Edelstein und 

Schmuck im Fachbereich Gestaltung 

an der Hochschule Trier 

vom 12.09.2020 

 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 

Abs. 2 Nr. 3 des rheinland-pfälzischen Hoch-

schulgesetzes (HochSchG) in der Fassung vom 

19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

18.06.2019 (GVBl. S. 101, 103), BS 223-41, hat 

der Fachbereichsrat des Fachbereichs Gestal-

tung der Hochschule Trier am 20.07.2020 die 

folgende Ordnung zur Aufhebung der Ordnung 

für die Bachelorprüfung im Studiengang Edel-

stein und Schmuck beschlossen. Sie wurde von 

der Präsidentin der Hochschule Trier am 

21.07.2020 genehmigt.  

Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

§ 1 Außerkrafttreten der bisherigen Prü-

fungsordnung 

Die Fachprüfungsordnung für die Prüfung im 
Bachelorstudiengang Edelstein und Schmuck 
vom 26.09.2019, (publicus, 2019-06 vom 
20.12.2019 S. 180-184), wird hiermit aufgeho-
ben. 

 

§ 2 Übergangsvorschriften 

(1) Studierende, die vor dem Inkrafttreten der 

neuen Fachprüfungsordnung vom 12.09.2020 

im Bachelorstudiengang Edelstein und 

Schmuck eingeschrieben waren, können das 

Studium nach der in § 1 genannten Ordnung bis 

zum 01.09.2023 beenden. In Härtefällen kann 

der Prüfungsausschuss die Frist verlängern. 

(2) Studierende werden auch nach dem Inkraft-

treten der Fachprüfungsordnung vom 

12.09.2020 nach der in § 1 genannten bisheri-

gen Prüfungsordnung eingeschrieben, sofern 

sie bei der Einschreibung in den in § 1 genann-

ten Bachelorstudiengang in ein höheres Fach-

semester eingestuft werden und wenn die Ver-

anstaltungen des höheren Fachsemesters ge-

mäß Curriculum der aktuell geltenden Prü-

fungsordnung ihres Studiengangs noch nicht 

angeboten werden. 

(3) Studierende nach Abs. 1 können den Wech-

sel in die Fachprüfungsordnung vom 

12.09.2020 des Bachelorstudiengangs Edel-

stein und Schmuck beantragen. Dabei werden 

gleichwertige Leistungen, die bereits erbracht 

wurden sowie Fehlversuche in Prüfungen in-

haltlich identischer Module, die im Rahmen der 

Fachprüfungsordnung vom 12.09.2020 in der 

jeweils geltenden Fassung erbracht wurden, 

angerechnet. Der Antrag ist unwiderruflich.  

(4) Studierende nach Abs. 1, die nach Ablauf 

der dort genannten Frist das Bachelorstudium 

noch nicht abgeschlossen haben, beantragen 

den Wechsel in die Fachprüfungsordnung vom 

12.09.2020 des Bachelorstudiengangs Edel-

stein und Schmuck. Dabei werden Studienzei-

ten und gleichwertige Leistungen, die bereits er-

bracht wurden sowie Fehlversuche in Prüfun-

gen inhaltlich identischer Module, die im Rah-

men der Fachprüfungsordnung vom 12.09.2020 

in der jeweils geltenden Fassung erbracht wur-

den, angerechnet. Der Antrag ist unwiderruflich. 

(5) Einzelheiten des Übergangs regelt der Prü-

fungsausschuss. 

(6) Im Falle eines noch nicht vollzogenen Wech-

sels von der am 01.02.2020 aufgehobenen Ord-

nung vom 19.12.2013 (publicus 2014-02 vom 

05.02.2014, S.19-31) zuletzt geändert am 

05.03.2014 (publicus 2014-04 vom 07.03.2014, 

S. 79) in die in § 1 genannte Ordnung gelten die 

Bestimmungen dieser Ordnung für diese Stu-

dierenden entsprechend. 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-

fentlichung im Amtlichen Veröffentlichungsor-

gan der Hochschule Trier „publicus“ in Kraft. 

 

Trier, den 12.09.2020  

 

gez. Prof. Dr. Matthias Sieveke 

Der Dekan des Fachbereichs Gestaltung der 
Hochschule Trier 
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Fachprüfungsordnung  
für die Prüfung im Bachelorstudiengang 

Edelstein und Schmuck 
im Fachbereich Gestaltung an der 

Hochschule vom 12.09.2020 
 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 

Abs. 2 Nr. 3 des rheinland-pfälzischen Hoch-

schulgesetzes (HochSchG) in der Fassung vom 

19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

18.06.2019 (GVBl. S. 101, 103), hat der Fach-

bereichsrat des Fachbereichs Gestaltung der 

Hochschule Trier am 04.09.2020 die folgende 

Fachprüfungsordnung an der Hochschule Trier 

beschlossen. Diese Fachprüfungsordnung hat 

die Präsidentin am 08.09.2020 genehmigt. 

Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

Inhalt: 

§ 1 Geltungsbereich und übergeordnete Rege-
lungen  

§ 2 Zweck der Prüfung 

§ 3 Abschlussgrad 

§ 4 Eignungsprüfungskommission 

§ 5 Zulassung zum Studium 

§ 6 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Um-
fang des Lehrangebots 

§ 7 Arten der Prüfungsleistungen: Portfolioprü-
fung 

§ 8 Studienleistungen 

§ 9 Abschlussarbeit 

§ 10 Kolloquium über die Abschlussarbeit  

§ 11 Bildung der Gesamtnote  

§ 12 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

§ 13 Inkrafttreten 

§ 14 Außerkrafttreten der bisherigen Prüfungs-
ordnung und Übergangsvorschriften  

Anlage 1: Studienverlaufsplan 

Anlage 2:  Module mit Studienleistungen 

§ 1 Geltungsbereich und übergeordnete Re-
gelungen 

Diese Fachprüfungsordnung regelt die studien-
gangsspezifischen Prüfungsanforderungen und 
Prüfungsverfahren für den Bachelorstudien-
gang Edelstein und Schmuck. 

Ergänzend gilt die Allgemeine Prüfungsordnung 
für die Prüfungen in den Studiengängen an der 
Hochschule Trier in ihrer jeweiligen Fassung. 

§ 2 Zweck der Prüfung 

Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizie-
renden Abschluss des Bachelorstudiengangs 
Edelstein und Schmuck. Mit dem erfolgreichen 
Abschluss der Bachelorprüfung haben die Stu-
dierenden gezeigt, dass sie die für den Eintritt 
in die Berufspraxis notwendigen Fachkennt-
nisse und entsprechende Handlungskompe-
tenz erworben haben, die Zusammenhänge ih-
res Faches überblicken und die Fähigkeit besit-
zen, wissenschaftliche und künstlerisch-gestal-
terische Methoden und Erkenntnisse anzuwen-
den. 

§ 3 Abschlussgrad 

Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung 
wird der akademische Grad ""Bachelor of Fine 
Arts" (abgekürzt "B.F.A.")" verliehen. 

§ 4 Eignungsprüfungskommission 

Für die Fachrichtung Edelstein und Schmuck 
bestellt der Prüfungsausschuss eine Eignungs-
prüfungskommission. Näheres bestimmt die 
Ordnung zur Feststellung der studiengangbezo-
genen Eignung für den Bachelorstudiengang 
"Edelstein und Schmuck" in ihrer jeweils gelten-
den Fassung.  

§ 5 Zulassung zum Studium 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme des Studi-
ums ist  

1. die in § 65 Abs. 1 und 2 HochSchG oder 

eine durch die zuständigen staatlichen 

Stellen als gleichwertig anerkannte 

Hochschulzugangsberechtigung,  

2. das Bestehen der Eignungsprüfung ge-

mäß § 66 HochSchG. Näheres be-

stimmt die Ordnung zur Feststellung 

der studiengangbezogenen Eignung in 

ihrer jeweils geltenden Fassung, 

3. die Feststellung ausreichender deut-

scher Sprachkenntnisse, 

4. eine einschlägige praktische Vorbil-

dung (gemäß § 65 Abs. 4 Nr. 3 Hoch-

SchG) im Umfang von 12 Monaten. 

Eine einschlägige berufspraktische Tä-

tigkeit wird angerechnet. Näheres be-

stimmt die Regelung für die praktische 

Vorbildung (Vorpraktikum) für den Ba-

chelorstudiengang "Edelstein und 

Schmuck" in ihrer jeweils geltenden 

Fassung. 
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(2) Wer nicht die allgemeinen Zugangsvoraus-
setzungen gemäß § 65 HochSchG Abs. 1 und 
2 erfüllt, kann mit dem Nachweis der erfüllten 
Schulpflicht die Einschreibung in den Studien-
gang Edelstein und Schmuck des Fachbereichs 
Gestaltung beantragen, wenn in der Portfoli-
oprüfung und als Gesamtergebnis der Eig-
nungsprüfung jeweils mindestens die Note "gut" 
(2,0) erreicht wird.  

§ 6 Regelstudienzeit, Studienaufbau und 
Umfang des Lehrangebots 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium in der 
Regel abgeschlossen werden kann (Regelstu-
dienzeit), beträgt 6 Semester mit insgesamt ei-
ner studentischen Arbeitsbelastung entspre-
chend 180 Leistungspunkten (ECTS). Dabei 
entspricht 1 Leistungspunkt (ECTS) einer stu-
dentischen Arbeitsbelastung von 30 Stunden. 
Innerhalb der Regelstudienzeit kann die Ba-
chelorprüfung abgelegt werden. 

(2) Das Lehrangebot erstreckt sich über die in 
Abs. 1 genannte Semesterzahl. Das Lehrange-
bot ist vollständig modularisiert und umfasst 
Pflichtveranstaltungen im Umfang von insge-
samt 124 SWS.  

Das Lehrangebot des Pflicht- und Wahlpflicht-
bereichs wird in der Regel in deutscher Sprache 
angeboten, kann aber auch in einer anderen 
Sprache angeboten werden. 

Bei der Teilnahme an Lehrveranstaltungen mit 
begrenzten Teilnahmeplätzen haben Studie-
rende Vorrang, die in den in § 1 genannten Stu-
diengang bzw. in einen der in § 1 genannten 
Studiengänge eingeschrieben sind. 

(3) Die Anzahl, die Vergabe von Leistungspunk-
ten (ECTS) und die Module gemäß § 25 Abs. 2 
HochSchG befinden sich in Anlage 1 dieser 
Ordnung.  

(4) Es können Leistungen bis zu 30 ECTS durch 
entsprechende Zeiten an einer ausländischen 
Hochschule bzw. durch ein Auslandssemester 
oder in Ausnahmefällen durch gleichwertige 
Praxisprojekte ersetzt werden. Die Entschei-
dung darüber obliegt dem Prüfungsausschuss. 

§ 7 Arten der Prüfungsleistungen: Portfoli-
oprüfung 

Ergänzend zur Regelung in § 5 Abs. 3 der All-
gemeinen Prüfungsordnung für die Prüfungen 
in den Studiengängen an der Hochschule Trier 
wird die Portfolioprüfung festgelegt. Durch sie 
wird die Fähigkeit zur Durchführung gestalteri-
scher Projekte, beginnend von der Recherche 
bis zum fertigen Projektergebnis nachgewie-
sen. Die Portfolioprüfung beinhaltet die Doku-
mentation eines oder mehrerer im Rahmen des 

Moduls erarbeiteten Projekte/s, hierbei in der 
Regel insbesondere die Recherche, Ideenfin-
dung, die detaillierte Beschreibung der Ausar-
beitung, die Anwendung des Projektergebnis-
ses, das Ergebnis selbst als auch einen Aus-
blick auf weiterführende Arbeiten. Eine Präsen-
tation kann Bestandteil einer Portfolioprüfung 
sein Umfang und Bestandteile der Portfolioprü-
fung werden durch die jeweiligen Prüfenden zu 
Beginn des Semesters bzw. zu Beginn der 
Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 

§ 8 Studienleistungen 

Anlage 2 weist die Module mit der jeweiligen 
Bezeichnung und der Anzahl der zu erbringen-
den Studienleistungen auf. 

§ 9 Abschlussarbeit 

(1) Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass die 
Studierenden in der Lage sind, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Fachproblem selbst-
ständig mit wissenschaftlichen und künstleri-
schen Methoden zu bearbeiten. Sie besteht aus 
einem schriftlichen Teil und einem künstleri-
schen bzw. gestalterischen Abschlussprojekt. 
Eine interdisziplinäre Abschlussarbeit in Verbin-
dung mit anderen Fachgebieten ist möglich.  

(2) Die Studierenden können sich frühestens 
nach Bekanntgabe der Erreichung von 150 
Leistungspunkten (ECTS) zur Abschlussarbeit 
anmelden. 

Die Studierenden müssen sich spätestens ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Erwerbs von 
155 Leistungspunkten (ECTS) zur Abschlussar-
beit anmelden.  

Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 

Die Bekanntgabe der Anmeldefristen erfolgt 
über das hochschuleigene elektronische Prü-
fungsverwaltungssystem. Erfolgt die Anmel-
dung zur Abschlussarbeit nicht fristgemäß, gilt 
sie als erstmalig nicht bestanden.  

(3) Der Bearbeitungszeitraum der Abschlussar-
beit beträgt bis zu 15 Wochen. Er beginnt mit 
der Ausgabe des Themas. Im Einzelfall kann 
der Prüfungsausschuss auf begründeten An-
trag den Bearbeitungszeitraum um bis zu 6 Wo-
chen verlängern.  

§ 10 Kolloquium über die Abschlussarbeit  

Die Studierenden präsentieren ihre mit mindes-
tens „ausreichend“ bewertete Abschlussarbeit 
in einem Kolloquium. Für das Kolloquium gelten 
die Regelungen für die mündlichen Prüfungen 
gemäß § 7 der Allgemeinen Prüfungsordnung 
für die Prüfungen in den Studiengängen an der 
Hochschule Trier. 
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§ 11 Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote ergibt sich aus den gewich-
teten Einzelnoten. Die Gewichtung der Einzel-
noten ist der Anlage 1 dieser Ordnung zu ent-
nehmen. 

(2) Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Run-
dung gestrichen. Bei überragenden Leistungen 
(Gesamtnote bis 1,3) kann das Gesamturteil 
"Mit Auszeichnung“ erteilt werden.  

§ 12 Wiederholung von Prüfungsleistungen 

Gemäß § 14 Abs. 3 der Allgemeinen Ordnung 
für die Prüfungen in den Studiengängen an der 
Hochschule Trier wird festgelegt: 

Die Wiederholung einer im ersten Prüfungsver-
such bestandenen Prüfungsleistung ist zur No-
tenverbesserung einmal zum jeweils nächsten 
Prüfungstermin zulässig. Wird eine Notenver-
besserung nicht erreicht, bleibt die im ersten 
Prüfungsversuch erzielte Note gültig. Für die 
Abschlussarbeit und das Kolloquium über die 
Abschlussarbeit ist eine Wiederholung zur No-
tenverbesserung nicht zulässig. 

§ 13 Inkrafttreten 

Die Fachprüfungsordnung tritt am Tage nach ih-
rer Veröffentlichung im amtlichen Veröffentli-
chungsorgan der Hochschule Trier „publicus“ in 
Kraft. Sie gilt für alle Studierenden mit einem 
Studienbeginn ab dem  
2020/2021. 

§ 14 Außerkrafttreten der bisherigen Prü-
fungsordnung und Übergangsvorschriften 

Außerkraftsetzung der bisherigen Prüfungsord-
nung sowie Übergangsbestimmungen sind ge-
sondert in einer Aufhebungsordnung festgelegt.  

 

Trier, den 12.09.2020 

 

gez. Prof. Dr. Matthias Sieveke  

Der Dekan des Fachbereichs Gestaltung der 

Hochschule Trier 
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Anlage 1: Studienverlaufsplan 
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Modulgruppe Projekt

Grundlagen 1 10 9 10 9 3

Edelstein 1 6 7 6 7 3

Schmuck 1 7 8 7 8 3

Grundlagen 2 10 9 10 9 3

Edelstein 2 7 8 7 8 3

Schmuck 2 6 7 6 7 3

Grundlagen 3 5 6 5 6 3

Edelstein 3 6 7 6 7 3

Schmuck 3 6 7 6 7 3

Kunst 1 5 7 5 7 3

Edelstein 4 6 8 6 8 3

Schmuck 4 6 8 6 8 3

Kunst 2 1 9 1 9 4

Projekt 2 18 2 18 8

Summe 23 24 23 24 17 20 17 23 3 27 83 118 48

Modulgruppe Theorie

Theorie 1 9 6 9 6 2

Theorie 2 8 6 8 6 2

Theorie 3 7 8 7 8 2

Theorie 4 5 5 5 5 3

Theorie 5 3 3 3 3 5

Summe 9 6 8 6 7 8 5 5 3 3 32 28 14

Modulgruppe Wahlpflicht *

CAD 3 3 2 3 2 1

Fotografie 3 3 2 3 2 1

CAD 4 3 2 3 2 1

Fotografie 4 3 2 3 2 1

Summe 3 2 3 2 6 4 2

Modulgruppe Abschlussarbeit

Vorprojekt Abschlussarbeit 2 7 2 7 5

Abschlussarbeit 20 20 28

Präsentation der Abschlussarbeit 1 3 1 3 3

Summe 3 30 3 30 36

Summe ges. 32 30 31 30 27 30 25 30 6 30 3 30 124 180 100

1 2 3 4 5 6 Summen
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Anlage 2:  Module mit Studienleistungen 

 

  Anzahl Studienleistungen 

Sem.: 1 2 3 4 5 6 

Grundlagen 1 2           2 

Edelstein 1 1           1 

Schmuck 1 2           2 

Grundlagen 2   2         2 

Edelstein 2   2         2 

Schmuck 2   1         1 

Grundlagen 3     1       1 

Edelstein 3     1       1 

Schmuck 3     1       1 

Kunst 1       1     1 

Edelstein 4       1     1 

Schmuck 4       1     1 

Theorie 1 3           3 

Theorie 2   3         3 

Theorie 3     3       3 

Theorie 4       2     2 

Vorprojekt Abschlussarbeit           1 1 

Präsentation der Abschlussar-
beit 

          1 1 

 8 8 6 5 0 2 29 

 

 




